
MASSNAHMEN BEI HARz- ODER HAFTVERWEN
DUNG

> Gemäss IHV-Reglement ist bei sämtlichen regionalen Spielen
der Gebrauch und die Mitnahme von Harz und Haft-
mitteln grundsätzlich untersagt! Das heisst, dass Damen
1. LIga; MU21I; MU17I Harz oder Haftmittel verwenden dür
fen. Massnahmen von unerlaubtem Harzmittelgebrauch sind
im Reglement umschrieben.

> In der Sporthalle Erlen, Ballonhalle Rossmoos und im
Gersag II ist striktes Harz- oder Haftmittelverbot!

> Bei Benützung von Harz- oder Haftr~itteln (interre~ionale
Mannschaften) sind folgende Regeln unbedingt zu beachten:

o Die harzenden Teams müssen die gleichen Harz- und
Haftpasten verwenden. per Gastmannschaft ist das
gleiche Harz abzugeben.

o Nach jedem Harzmittelgebrauch in Trainings o
der Matches sind Hällenboden, Türen, Handgriffe,
Tore, Geräte, Wände,~WC‘s usw. so zu reinigen,
dass die Anlagen anderen Benutzern harzfrei
wieder zur Verfügung gestellt werden können.

o Die Gemeinde Emmen stellt ReWiigungsmittel und
lappen zur Verfügung

o Notwendige Nachreinigungen durch den Schulhaus
bzw. Sportplatzwart werden dem Verursacher in Rech
nung gestellt.

o Nichteinhalten der Harzaufla en wird mit Sperrung der
Halle geahndet.
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